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� Vorstellung der wichtigsten Änderungen in einzelnen  §§ der Satzung

• § 1 erhält ein Inhaltsverzeichnis,

• § 5 regelt nun die Öffnungszeiten nach dem Aushang , dies vereinfacht Änderungen,

• im § 6 müssen Gewerbetreibende Abfall auf eigene Kosten entsorgen,

• nach § 7 entsprechen Gewerbetreibende/Freiberufler nun beruflich der Mustersatzung des 
DST, (DST – Deutscher Städtetag)

5. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung

DST, (DST – Deutscher Städtetag)

• § 8a beschreibt unmissverständlich die hoheitlichen Aufgaben der Friedhofsverwaltung,

• § 12 enthält Änderungen aus der Mustersatzung des DST zur Ausgrabung von 
Leichen/Aschen,

• in § 13 wurden Abkürzungen geändert,

• im § 15 wurde inhaltlich Nutzungsdauer, Abstimmung, Lage und Gestaltungsvors chläge                      
an Rasengrabstätten für Erdbestattungen aufgenommen,



� Vorstellung der wichtigsten Änderungen in den §§ der  Satzung

• § 16 enthält eine nutzungsrechtliche Wortänderung,

• § 21a beachtet besonders Artikel 2, 3 und 4 des GG für Grabfelder ohne zusätzliche 
Gestaltungsvorschriften, (GG – Grundgesetz, Allg. Persönlichkeitsrecht, Gleichheitsgebot und 
Glaubens-/Gewissens-/Bekenntnisfreiheit)

5. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung

• § 23 macht die Gestaltungspläne rechtlich bindend mit der Satzung,

• § 29 setzt nun ganzheitlich konsequent den Umwelt- und Arbeitsschut z um,

• in Abschnitt VIII und § 31 wird Singular und Plural aufeinander abgestimmt,                                                      
OT haben keine Leichen- oder Trauerhallen, (OT – Ortsteile)

• § 32 keine Trauerfeiern auf den OT , Festlegung zur Nutzung vorhandener Technik, Festlegung 
der Art der Nutzung des Abschiedsraumes,

• § 37 legt die Tatbestände als Ordnungswidrigkeit aus den §§ 7, 8a, 32 zur Ahndung fest.



1. Änderungssatzung in der Friedhofsgebührensatzung

• Kommunalabgabengesetz

• Unterdeckung der Vorjahre

• Zuschuss der Stadt am öffentl. Grün u. a.• Zuschuss der Stadt am öffentl. Grün u. a.

• Hauptfriedhof / Ortsteilfriedhöfe

• Veränderung Fallzahlen

• Instandhaltung und Investitionen



1. Änderungssatzung in der Friedhofsgebührensatzung

DEFIZIT
93.225 €

13%

Kostenunterdeckung mit aktuellen 
Gebühren

A) Zuschüsse
337.459 €

45%

B) Eigene 
Erträge
32.166 €

4%

C) Gebühren
284.903 €

38%

A) Zuschüsse B) Eigene Erträge C) Gebühren DEFIZIT



1. Änderungssatzung in der Friedhofsgebührensatzung
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1. Änderungssatzung in der Friedhofsgebührensatzung

Kostendeckung nach Neukalkulation 2016 -2018

A) Zuschüsse
332.748 €

45%

B) Eigene Erträge       
32.166 €

4%

C) Gebühren
382.839 €

51%

A) Zuschüsse B) Eigene Erträge C) Gebühren



1. Änderungssatzung in der Friedhofsgebührensatzung

98.200 €

131.010 €
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1. Änderungssatzung in der Friedhofsgebührensatzung

• Prüfung durch Wirtschaftsprüfer vorgenommen

• Kalkulation im Einklang mit KAG?

• Gewähltes Kalkulationsverfahren nachvollziehbar?• Gewähltes Kalkulationsverfahren nachvollziehbar?

• Möglichkeiten einer weiteren Gebührenreduzierung?



Vergleich typischer Gebührenfälle von Kommunen in T hüringen
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Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit!Ihre Aufmerksamkeit!


